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Stadt Waiblingen 

Bekanntmachung der Satzung über die Änderung der Satzung über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets ,,Ortskern Beinsteinll 
Der Gemeinderat hat am 6.10.2011 aufgrund 
von§ 142 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 Baugesetz
buch (BauGB) in der fassung vom 23.9.2004 
(BGBl. I, S. 2414), mit Anderungen, in Verbin
dung mit § 4 der Gemeindeordnung für Ba
den-Württemberg in der Fassu�g vom 
24.7.2000 (Gesetzblatt Seite 582) mit Anderun
gen, die Satzung über die Änderung der Sat
zung über die förmliche Festlegung des Sanie
rungsgebiets "Ortskern Bernstein", Planbe
reich 13, Gemarkung Beinstein, beschlossen. 
1. Satzungsbeschluss: 
Folg�nde Satzung der Stadt Waiblingen über 
die Anderung der Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes "Ortskern 
Beinstein" wird beschlossen: 
Aufgrund § 142 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntp1achung 
vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), mit Anderun
gen und § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
(GemO) il); der Fassung vom 24.7.2000 (GBl. S. 
582), mit Anderungen beschließt der Gemein
derat der Stadt Waiblingen folgende Satzung: 

§ 1 Änderung des förmlich festgelegten Sa
nierungsge biets 
Das durch Veröffentlichung der Satzung am 
9.8.2007 förmlich festgelegte Sanierungsgebiet 
"Ortskern Beinstein" wird um den Bereich Rat
hausstraße 2 und die Bereiche Kleinheppacher 
Straße 1, 5, 7, 7/1 und 9 vergrößert. 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grund
stücke und Grundstücksteile innerhalb der in 
dem beiliegenden Lageplan "Ortskern Bein
stein" des Fachbereiches Stadtplanung vom 
4.7.2011 abgegrenzten Flächen. Der Plan ist Be
standteil der Satzung und als Anlage beige
fügt. 

§ 2 V erfahren 
Die Sanierungsmaßnahme im erweiterten Ge
biet wird im vereinfachten Verfahren durchge
führt. Die besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB finden 
keine Anwendung. 

§ 3 Genehmigungspflichten 
Die Vorschriften des§ 144 BauGB über geneh
migungspflichtige Vorhaben, Teilungen und 
Rechtsvorgänge finden Anwendung. 

§ 4 In Kraft Treten 
Diese Satzung wird gern.§ 143 Abs. 1 BauGB 
mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Unbeachtlich werden gemäß § 215 i. V. m. § 
233 BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfah
rens- oder Formvorschriften und 

2. nach§ 214 Abs. 3 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges, wenn sie nicht in
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt
machung schriftlich gegenüber der Stadt 
Waiblingen unter Darlegung des die Ver
letzung begründenden Sachverhalts gel
tend gemacht worden sind. 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Form
vorschriften der Gemeindeordnung oder auf
grund der Gemeindeordnung beim Erlass der 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begrün
den soll, schriftlich gegenüber der Stadt Waib
lingen geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Di�s gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Offentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung, oder der Be
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann gel
tend gemacht werden, wenn der Bürgermeis
ter dem Satzungsbeschluss nach§ 43 Gemein
deordnung wegen Gesetzwidrigkeit wider
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahres
frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungs
beschluss beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor
schriften innerhalb der Jahresfrist geltend ge
macht hat. 

Die Sanierungssatzung sowie der Lageplan 
können während der allgemeinen Dienststun
den (montags, dienstags, mittwochs, freitags 
von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von 14.30 
bis 18.30 Uhr) beim Fachbereich Stadtplanung, 
Abteilung Planung und Sanierung, im Markt
dreieck, Kurze Straße 24, 4. OG, eingesehen 
werden. 
W aiblingen, 19. Oktober 2011 
Fachbereich Stadtplanung 
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